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V

Vorwort

So wenig die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen in Deutsch-
land bekannt ist, so wichtig ist ihre Rolle in den vielfältigsten Bereichen der
Wirtschaft als eine der tragenden Säulen des Verbraucherschutzes, der Quali-
tätssicherung und der Sicherheit. Die Akkreditierung als Bestandteil der sog.
Qualitätsinfrastruktur ist der Bereich der Überprüfung der Prüfer. Bis in die
jüngste Vergangenheit war das Akkreditierungswesen auf europäischer Ebene ein
unabgestimmtes Stückwerk und in Deutschland nur vereinzelt überhaupt gesetz-
lich geregelt. In vielen Wirtschaftsbereichen hatte sich gerade in Deutschland die
Akkreditierung als Teil der Qualitätssicherung rein privatwirtschaftlich organi-
siert.

Mit der Harmonisierung und Neugestaltung des Akkreditierungswesens in
Europa und Deutschland hat sich ein neues Rechtsgebiet aufgetan. Es umfasst die
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in Deutschland das Gesetz über die Akkredi-
tierungsstelle (AkkStelleG), das durch drei auf seiner Grundlage erlassene Rechts-
verordnungen konkretisiert wird, die die Beleihung, die Kostenerhebung und die
Nutzung des Akkreditierungssymbols regeln.

Diese umfassende Regelung der Akkreditierung von Konformitätsbewertungs-
stellen hat zum Einen Auswirkungen auf andere Gebiete des Bundes- und Lan-
desrechts, die Akkreditierung und Konformitätsbewertung in Bezug nehmen oder
bisher anders geregelt haben. Zum Anderen müssen sich aber auch die Konformi-
tätsbewertungsstellen selbst und die auf Akkreditierungen vertrauende Wirtschaft
auf den neuen Rechtsrahmen einstellen. In seinem Kern führt dies dazu, dass das
Erteilen und Überwachen von Akkreditierungen nunmehr eine rein staatliche Auf-
gabe darstellt, die ausschließlich von einer einzigen, hoheitlich handelnden Akkre-
ditierungsstelle pro Mitgliedstaat durchgeführt wird.

Der vorliegende Kommentar betrachtet dieses neue Akkreditierungsrecht erst-
mals vollständig und im Zusammenhang. Die Autoren aus Ministerium, Deutscher
Akkreditierungsstelle GmbH und Anwaltschaft bieten die Gewähr, sich dem Ak-
kreditierungsrecht aus unterschiedlichen Richtungen und aus verschiedenen Blick-
winkeln zu nähern. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass die Autoren nicht
immer einer Meinung sind und in einzelnen Details durchaus abweichende Auffas-
sungen vertreten. Im Fokus standen bei der Kommentierung die Bedürfnisse des
Rechtspraktikers. Weil sich an vielen Stellen dieses juristischen Neulands Rechts-
probleme grundlegender Art stellen, versucht das Werk auch, für diese in der gebo-
tenen Tiefe erste Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Insgesamt erhoffen wir uns,
mit diesem Kommentar die eine oder andere fruchtbare Diskussion über dieses
spannende neue Rechtsgebiet anzustoßen. Wir freuen uns sehr über Hinweise auf
noch ungeklärte Fragen oder Verbesserungsvorschläge in diesem „ersten Aufschlag“
zum Akkreditierungsrecht, vorzugsweise per E-Mail an kanzlei@fandrich-rae.de
oder torben.frank@dakks.de.

Für ihr Engagement danken wir unseren Mitautorinnen ebenso herzlich wie
dem Lektorat des Verlags für seine gute Betreuung und den Mut, sich auf diese
noch etwas exotische Rechtsmaterie einzulassen. Dank gebührt schließlich vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
für ihre zahlreichen wertvollen Hinweise und geduldigen Erläuterungen.
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Die Kommentierungen von Frau Dr. Hoch und von Herrn Dr. Frank geben
ausschließlich deren private Auffassungen wieder und sind nicht im dienstlichen
Auftrag entstanden.

Die Kommentierung wurde im Juni 2014 abgeschlossen. Wichtige, spätere Ent-
wicklungen und Gerichtsentscheidungen konnten vereinzelt noch eingearbeitet
werden.

Stuttgart/Berlin, im Juni 2014 Die Herausgeber
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